


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 144 
- Gebiet ehem. Ziegelei Sels an der Kölner Straße - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 06.07.1967 Es gilt die BauNVO 1962 

1. Art der baulichen Nutzung 

Die Art der baulichen Nutzung ist im Bebauungsplan entsprechend § 3 der BauNVO festgesetzt. 

2. Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die Zahl der Vollgeschosse, sowie durch die Grund- und 
Geschoßflächenzahl im Plan festgelegt. Die dort ausgewiesene Zahl der Vollgeschosse ist einzu-
halten, d.h. sie darf weder unter- noch überschritten werden. 

3. Baugestaltung 

Die Festsetzungen über die Baugestaltung beruhen auf §§ 9 (2) BBauG, 4 der 1. DVO zum BBauG 
in Verbindung mit § 103 BauONW. 

Sämtliche Bauanlagen sollen in ihrer Formgebung Ausdruck einer neuzeitlichen Baugestaltung 
sein. 

Die vorgesehene Bebauung ist als eine städtebauliche Einheit anzusehen und muß in der Außen-
gestaltung und Materialverwendung der Außenfronten aufeinander abgestimmt werden. 

Die Gebäude sind in Verblendbauweise zu errichten. Die Bebauungstiefe beträgt für die 4-ge-
schossige Bebauung max. 12,00 m. Die Garagen sind als Sammeltiefgaragen vorgesehen. 

Die Dächer sind als Flachdächer auszubilden. 

Bei der Gestaltung der Außenanlagen ist besonderer Wert auf eine Angleichung und Anpassung 
an Geländehöhen und Gestaltung der umgebenden Freiflächen zu legen. 

Zur teilweisen oder ggf. vollständigen Verdeckung des Untergeschosses sind Anschüttungen vor-
zunehmen und zu einer neuen Oberflächengestaltung zu verziehen. 

Die Gartenflächen sind als offene Grünflächen ohne Einfriedigung anzulegen. Die Einfassung der 
Vorplätze an den Zufahrten zu den Kellertiefgaragen ist ggf. durch Stützmauern vorzunehmen. 

An den 5 Sammelgaragen ist je ein Wagenwaschplatz, der für die Garagenmieter zugänglich ist, 
mit Öl- und Benzinabscheider, Wasseranschluß usw. einzurichten. 




